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25 / 2021 Rundschreiben

Ergeht per E-Mail an:
1. den Präsidenten der Österreichischen Ärztekammer
2. alle Obleute und Obleute-Stellvertreter der Landeskurien niedergelassene Ärzte
3. die Präsidenten jener Landesärztekammer, die aufgrund ihrer Berufsausübung Angehörige der Kurie

niedergelassen Ärzte sind:
Präs. Dr. Jonas, Präs. Dr. Reisner, Präs. Dr. Wechselberger

4. den Obmann der Bundessektion Ärzte für Allgemeinmedizin und approbierte Ärzte
5. den geschäftsführenden Obmann der Bundessektion Fachärzte sowie die drei Bundessprecher
6. den Obmann der Bundessektion Turnusärzte
7. Dr. Ludwig Gruber als BKAÄ-Vertreter
sowie zur Information an:
8. alle Landesärztekammern

Wien, 30.03.2021
Mag. JS/MM

Betrifft: SVS Brief-/Gegenbrief zu den Limitierungsänderungen der Gesprächspositionen und 
der Leistung OEK (Telefonordination)

Sehr geehrte Damen und Herren!

Im Rahmen der Verlängerung von COVID-19 Maßnahmen für Ärztinnen und Ärzte informiert Sie die 
Bundeskurie niedergelassene Ärzte der Österreichischen Ärztekammer über die Änderungen bzw. Er-
gänzungen der Limitierungsbestimmungen von den Gesprächspositionen der SVS-Honorarordnung
und über die Verlängerung der zusätzlichen Verrechenbarkeit von Gesprächspositionen zu einer tele-
medizinischen Ordination (OEK).

Im aktuellen Brief-Gegenbrief mit der SVS vom 23.03.2021 wurden folgende Änderungen festgehalten:

 Die Limitierung der Leistung „1j Ärztliche Koordinierungstätigkeit durch den behandlungsfüh-
renden Arzt“ wurde von 15% der Fälle pro Jahr auf höchstens 50% der Fälle pro Jahr erhöht.

 Die Limitierung der Leistung „HMG Heilmittelberatungsgespräch“ für Vertragsärzte für Allge-
meinmedizin wurde von höchstens 12% der Behandlungsfälle pro Abrechnungszeitraum auf
höchstens 50% der Behandlung;  für Vertragsfachärzten für Innere Medizin, Kinder- und Ju-
gendheilkunde, Neurologie sowie Psychiatrie von höchstens 9% der Behandlungsfälle pro Ab-
rechnungszeitraum auf höchsten 50% der Behandlungsfälle und für alle anderen abrechnungs-
berechtigten Vertragsfachärzten von höchstens 7% der Behandlungsfälle pro Abrechnungszeit-
raum auf höchsten 50% der Behandlungsfälle angehoben.

 Die Limitierung der Leistung „TA Ausführliche diagnostisch-therapeutische Aussprache zwi-
schen Arzt und Patient als integrierter Therapiebestandteil“ für Vertragsärzten für Allgemeinme-
dizin, Vertragsfachärzten für Innere Medizin und Vertragsfachärzten für Kinderheilkunde von 
höchstens 33% der Behandlungsfälle pro Quartal auf höchstens 50% der Behandlungsfälle pro
Quartal; für Vertragsfachärzten für physikalische Medizin von höchstens 5% der Behandlungs-
fälle pro Quartal auf höchstens 10% der Behandlungsfälle pro Quartal und für die übrigen Ver-
tragsärzten (ausgenommen Vertragsfachärzte für Labormedizin und Radiologie) von höchstens
25% der Behandlungsfälle pro Quartal auf höchstens 40% der Behandlungsfälle pro Quartal er-
höht.
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Betrifft: FSME-lmpfaktion 2025

Sehr geehrte Frau Kollegin! Sehr geehrter Herr Kollege!

Die FSME-lmpfaktion 2025 findet vom 1.2. bis 31.8.2025 statt. Während dieses Zeitraumes
sind die FSME-lmpfstoffe in den Apotheken zu verbilligten Preisen erhältlich. Das von der
Bundeskurie niedergelassene Ärzte empfohlene Impfhonorar beträgt für den Aktionszeitraum
€ 19,--. In diesem Betrag ist keine Mehrwertsteuer enthalten, da ärztliche Leistungen unecht
umsatzsteuerbefreit sind.

In der Impfaktion 2025 gibt es folgende Impfstoffe:

•  Die Firma Pfizer Corporation Austria GmbH stellt den Impfstoff FSME-IMMUN® 0,5 ml
Erwachsene (2,4 μg Antigen, Stamm Neudörfl) und den FSME-IMMUN® 0,25 ml Junior (1,2 μg
Antigen, für Kinder vom vollendeten 1. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr) zur Verfügung.

•  Von der Firma Valneva Austria GmbH ist der Impfstoff Encepur® 0,5 ml (1,5 μg Antigen,
Stamm K23) und Encepur® 0,25 ml für Kinder (0,75 μg Antigen, vom vollendeten 1. bis
zum vollendeten 12. Lebensjahr) erhältlich.

Die meisten Krankenkassen gewähren für die Impfung Kostenzuschüsse. Der jeweilige
Zuschuss wird direkt beim Kauf des Impfstoffes in der Apotheke abgezogen. Den Ärztinnen mit
Hausapotheke ist es freigestellt, mit den Krankenkassen direkt zu verrechnen.

Es darf darauf hingewiesen werden, dass das FSME-Vakzin wie andere Impfstoffe rezeptpflichtig
ist. Der Proband bekommt also seinen Impfstoff nur gegen ein Privatrezept eines Arztes. Erst
dann sollte die Impfung bei gegebener Impffähigkeit unter Beachtung der Arzneimittelsicherheit
(Kühlkette!) vorgenommen werden. Der empfohlene Impfbeitrag ist als Entgelt für alle ärztlichen
Schritte anzusehen, inkludiert also auch die Ausstellung des Rezeptes. Damit soll der soziale
Charakter und die gesundheitspolitische Dimension dieser österreichweiten Impfaktivität
unterstrichen und ein Abwandern der Probanden zu anderen Institutionen und subventionellen
Impfangeboten verhindert werden.

In der Beilage finden Sie Materialien (Wartezimmerposter, FSME Informationsbroschüre) zur
Information für Ihre Patient*innen, um dessen Affichierung in der Ordination Sie gebeten werden.
Zusätzliches Informationsmaterial können Sie beim österreichischen Verband der Impfstoff- 
hersteller unter fsme@oevih.at anfordern.
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